
Satzungsbescheinigung
gem.S 181 AktG

Gemäß S 181 Abs. 1 Aktiengesetz bescheinige ich hiermit, dass der nachstehend

aufgeführte Wortlaut der Satzung der Aktiengesellschaft unter der Firma

publity AG

Geschäftsanschrift: OpernTurm,

Bockenheimer Landstraße 2-4,60306 Frankfurt am Main

die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 geänderten Bestim-

mungen der Satzung enthält und dass diese mit dem dort enthaltenen Beschluss

über die Satzungsänderung übereinstimmen.

Ferner bescheinige ich hiermit aufgrund der gleichen Vorschrift, dass die unverän-

derten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Registergericht - Handelsregister - ein-
gereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Demnach hat die Satzung nach Eintragung der beschlossenen Satzungsänderung

in das Han delsregister den nachstehenden Wortlaut

Lei ,d 27.06.2019

Prof er

Notar

19x2374k
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Allgemeine Bestimmungen

s1
Firma nd Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet

publity AG

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Mai n.

s2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Hotding,
insbesondere die Gründung von Unternehmen, der Enruerb, die Veräußerung, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Beratung von Unternehmen und die
Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen. Weiterer
Gegenstand des Unternehmens ist die lnitiierung von strukturierten Beteiligungsangeboten
(2.8. geschlossene Fonds und Joint Venture Beteiligungen).

Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Enverb, die Veräußerung, das Halten und
Verwalten von Einzelinvestments und Vermögensportfolien im eigenen Namen uncJ als
Dienstleistung fttr Dritte, insbesondere jedoch nicht ausschließlich von Kreditportfolien und
Grundbesitz und grundsttlcksgleichen Rechten (lmmobilien), auch in der Form von
geschlossenen lmmobilienfonds, sowie die allgemeine Vermögensveruraltung einschließlich
der Verwaltung von lmmobilien und des Facility Managements in Bezug auf lmmobilien. Das
Unternehmen kann diese Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlegern, Kreditinstituten,
Fonds, Bau- und lmmobilienkunden (Asset- und Faciliiy-Management, Betriebliches
lmmobilienmanagement und lmmobilienmanagement der Öffentlichen Hand und Financial
Engineering) erbringen,

Das Unternehmen kann Dienstleistungen aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen und
ähnlichen Verträgen durch Dritte erftrllen lassen.

Tätigl<eiten, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den
Vorschriften für rechts- ttnd steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind, werden nicht
ausgeführt,

Die Gesellsclraft isi zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, clie clen Gegenstand cles
unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im ln- uncl Ausland Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen errichten sowie sich an ancleren Unternehnren beteiligen oder deren
Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sie veräußern, sie unier
einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge im Sinne von g$ Zg1,2gz
AktG mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung cler Beteiligung beschränl<en. Sie ist
bereclrtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher
Rechtsform auszug liedern.
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il.

Grundkapital und Aktien

$3
Einte esG ka

Das Grundkapital beträgr EUR 10.25g.06g,00 (in worten: EURO zehn Miilionen
zweihundertachtundfünfzigtausendachtundsechzig) und ist eingeteilt in 10.25g.06g (in Worten:
zehn Millionen zweihundertachfundfiinfzigtausendachtundsechzig) auf den Namen lautende
Strickaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile und auf Ausgabe von Gewinnanteil-
und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechiigt, Urkunden über
einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien (sammelurkunden) sowie über
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine auszustellen. Die Fornr und den lnhalt der
Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit
Zustimm ung des Aufsichtsrates.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Außichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
l5' Mai 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR4.915.625,00 durch Ausgabe von bis zu
insgesamt 4 915.625 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Sttickaktien) gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019),

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten oder diesen nach $ 186 Abs. 5 Satz I AktG gleichgestellten Unternehmen mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder
mehrmal ig auszuschließen,

soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen,

soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlage ausgegeben werden, insbesondere zumZweckedes Erwerbs von
Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien oder
Immobilienportfolios (auch über den Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), oder anderen
einlagefdhigen Vermögensgegenständen oder Anspr(ichen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen,
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften,

zur Durchftihrung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der clen Aktionären angeboten
wird' ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer
Aktien in die Gesellschaft einzulegen,

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- bzw.
Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Sttickaktien der Gesellschaft gewähren bzw, eine Wandlungs-
oder Optionspflicht begründen, Bezugsrechte auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen
nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts auf neue Aktien bzw. nach der pflichtwandlung bzw.
Pfl ichtoptionsausübung zustünden, oder

soweit neue Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der auf die neu auszugebenden Aktien
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals den Betrag von insgesamt EUR 9g3.125,00 oder,
sollte dieser Betrag niedriger sein, von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss bestehenden Crundkapitals, (der,,Höchstbetrag") nicht tiberschreitet und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher
Gattung und Ausstattung zrtm Zeitpunkt der endgtiltigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich
unterschreitet.
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Auf den Höchstbetrag ist dasjenige Grundkapital anzurechnen, das auf solche Aktien entftillt, die zur

Bedienung von nach dem 24. Mai 2019 entsprechend $ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des

Bezugsrechts begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw, Kombinationen dieser Instrurnente) ausgegeben werden oder

auszugeben sind, oder die nach dem 24. Mai 2019 entsprechend $ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert

werden. Eine Anrechnung enrfällt, soweit Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-bungen (bzw.

Kombinationen dieser Instrumente) gemäß $ 221 Absatz 4 SaIz 2, $ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG oder zur

Veräußerung von eigenen Aktien gemäß $ 7l Absatz I Nr. 8, 0 186 Absatz 3 Satz 4 AktG nach einer

Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung gefr.ihrt haben, von der Hauptversammlung erneut

efteilt werden.

Der Volstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchflihrung
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Dazu gehört auch, dass die Gewinnbeteiligung der neuen

Aktien abweichend von $ 60 Absatz 2 AktG festgelegt werden kann.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des ,$ 3 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser

Durchftihrung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend derjeweiligen Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2019 und, falls das Genehmigte Kapital 2019 bis zum 15. Mai2024 nicht oder nicht vollständig

ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen sowie alle sonstigen damit im

Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nul die Fassung betreffen.

Ientfallenl

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4,915.625,00, eingeteilt in bis zu 4.915.625 auf den
Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

Kombinationen dieser Instrumente), die (i) aufgrund der von der Hauptversammlung vom 30. März 2015
unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung zvr Gewährung von
Wandelschuldverschreibungen oder (ii) aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2019 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung zur Gewährung von Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

Kombinationen dieser Instrumente) von der Gesetlschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren

Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- bzw.

Optionsrecht auf neue auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-
oder Optionspflicht begründen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs-

oder Optionsrechten von diesen Rechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber
ihre Pflicht zur Wandlung oder Optionsaustibung erftillen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene

Aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaffene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Aktien
nehmen - sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfiihrung einer

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

5.
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des $ 3 der Satzung entsprechend derjeweiligen Ausgabe der
Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

il1.

Der Vorstand

s4

Der Vorstancl cJer Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren personen.

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitgliecler des Vorstandes und bestimmt deren Zahl. Der
Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Aufsichtsrat eine
Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.

Der Vorstand fasst seine Beschlllsse mit der einfachen Mehrheit der stimmen der an der
Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder, soweit das Gesetz nicht zwingend
Einstimmigkeit vorsieht. wenn der Vorstand aus mehr als zwei personen besteht, gibt bei
stimmengleichheit die stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Geschäftsordnung kann
ferner ein widerspruchsrecht (Vetorecht) des Vorsitzenden innerhalb der gesetzlichen
Grenzen vorsehen,

s5

Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe derGesetze, der satzung, der Geschäftsordnung fr.rr den Vorstand und des
Geschäftsverteilungsplans zu fLihren.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichilich. Die Vertretung erfolgt
genreinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Vorstandes oder einem prol<uristen. sofern
der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht oder zul<ünftig bestehen sollte, vertritt er die
Gesellschaft alleine.

3
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Der Aufsichtsrat l<ann Vorstandsmitgliedern das Reclrt zur Einzelvertretung der Gesellschaft
einräumen.

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen Veftretung
gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell oder für den
Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß S 1Bl Alt.2 BGB befreien; g 112
AktG bleibt unberührt.

Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Verlretungsmacht dem
ordentlichen Vorstand gleich.

lv.
Der Aufsichtsrat

s6
Zusammensetzung und Amtsdauer, Ersatzmitqlieder

Der ALtfsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach denr
Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann fnr einzelne Aufsichtsratsmitglieder bei der
Wahl eine ktlrzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiedenruahl ist möglich.

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können Ersatzmitglieder gewählt
werden, die in einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig
ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Eine Person kann frjr mehrere
Aufsichtsratsm itglieder zu m Ersatzm itglied bestellt werden.

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so
bestehi sein Amt fur den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein
Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger
für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens jedoch mit Ablauf der
restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

War das infolge der Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere bestimmte
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt die ursprüngliche Stellung als Ersa2mitglied
wieder auf. Das ausgeschiedene Ersatzmitglied nimmt unier mehreren bestellten
Ersatzmitgliedern wieder seine ursprüngliche Position ein.

Der Leiter der Haupiversammlung kann bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und etwaiger
Ersatzmitglieder tlber eine vom Aufsichtsrat oder von Aktionären vorgelegte Liste mit
Wahlvorschlägen abstimmen lassen. Sofern bei der Wahl keine abweichende Bestimmung
getroffen worden ist, treten in einer Liste gewählte Ersatzmitglieder in der Reihenfolge ihrer
Benennung an die stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes etwaige Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung
einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen, Die Niederlegung erfolgt
durch Erklärung in Texiform gegenüber dem Vorstand unter Benachrichiigung des
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Aufsichtsratsvorsitzenden durch das sein Amt niederlegende Mitglied. Das Recht zur
Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

s7
Vorsitzender und Stgllvertreter

Nach einer Hauptversammlung, in der sämtliche von der Hauptversammlung zu wählende
Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Sitzung des Aufsichtsrats statt, in
der der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen neuen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die
in $ 6 Absaiz 2 dieser Satzung vorgesehene Amtsclauer bestimmt. Einer besonderen
Einladung zu dieser Sitzung bedarf es nicht, Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
vor Ablauf der Amtszeit aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl
für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

Erklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse gibt der Vorsitzende im Namen des
Aufsichtsrates ab. Zur Entgegennahme von Erklärungen für den Aufsichtsrat ist ausschließlich
der Vorsitzende befugt.

s8
Ein berufunq und Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat tagt mindestens einmal im Kalendervierteljahr

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner
Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von vierzehn Tagen einberufen Bei
der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der
Sitzung nicht mitgerechnet. Die Einberufung erfolgt in schriftlicher Form (auch Telefax und E-
Mail) unter der dem Vorstand zuletzt schriftlich bekanntgegebenen Anschrift. ln dringenden
Fällen kann der Vorsitzende die Frist bis auf drei Tage verkürzen und mijrndlich, fernmljndlich,
per Telefax oder per E-Mail einberufen.

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung bekanntzugeben und etwaige
Beschlussvorschläge zu ubermiitetn. Die einzelnen Punkte der Tagesordnung sind so genau
zu bezeichnen, dass Abwesende von ihrem Recht zur schriftlichen Stellungnahme Gebrauch
machen können.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Aufsichtsratsmitglieder geladen sind und
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Solange der
Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, müssen alle Mitglieder an der Beschlussfassung
teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der
Abstimmung der Stimme enthält.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Stimmabgabe an
Beschlussfassungen des Aufsichtsraies teilnehmen, Darüber hinaus können abwesende
Attfsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträgtich innerhalb einer
vom Vorsitzenden zu bestimmenden Frist m[rndlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunil<ationsmittel, insbesondere per
Videozuschaltung, abgeben, sofern der Vorsiizende des Aufsichtsrates dies anordnet, und
kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren innerhalb einer von dem Vorsitzencien
gesetzten Frist widerspricht.
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o Über Gegenstände ocler Anträge, die nicht auf der Tagesorclnung stehen und den
Aufsichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens drei Tage vor der Sitzung (aLrch
telefonisch) mitgeteilt worden sind, kann ein Beschluss nur gefasst werden, wenn kein in der
Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied wiclerspricht. Den abwesenden
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom
Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen
oder ihre Stimme nachträglich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn auch diese
Aufsichtsratsmitgliecler nicht innerhalb der gesetzten Frist widersprechen oder wenn sie
zugestimmt haben.

Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, fuhrt den Vorsitz und
bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden,
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen,

BeschlLtsse des ALrfsichtsrates werden * auch bei Wahlen * mit einfacher Stimmenmehrlreit
gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht
als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden in der
betreffenden Sitzung - auch bei Wahlen - den Ausschlag.

Über die Sitzungen und Beschllrsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse ist eine
Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen und allen
Mitgliedern zuzu leiten ist.

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften sowie der
Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben.

7
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Aufqaben des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat berät und itberwacht den Vorstand. Er kann insbesondere eine Gesclräftsordnung für
den Vorstand erlassen und vorsehen, dass bestimmte Geschäfte nur mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vorgenommen werden dtrrfen.

s10
Schweiqepflicht

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namenilich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die
Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrates anwesende
Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrlrcklich zu
verpflichten.

s 11

Vergütunq des Aufsichtsrats

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner nachgewiesenen Auslagen
für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in
HÖhe von Euro '15.000,00. Der Vorsitzende erhält den doppelten Betrag. Die Verglrtung ist am
Ende eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während
eines vollen Geschäftsjahres angehört haben oder nicht während des vollen Geschäftsjahres
den Vorsitz innehatten, erhalten die VerglitLtng zeitanteilig. Die Unrsatzsteuer wird von der
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Gesellschaft erstattei, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die
Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben.

Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrates eine Rechtsschutz- und
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit einer angemessenen Deckungssumme für die
ALtfsichtsratsmitglieder abschließen, welche die Hafipflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit
abdeckt und deren Kosten nebst darauf anfallenclen Steuern und Abgaben tragen.

V.

Die Hauptversammlung

s 12

Ort und Einberufung der Hauptversammlunq

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einem deutschen Börsenplatz oder in
einer anderen deutschen stadt mit mehr als 100,000 Einwohnern statt.

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf des
Geschäftsjah res statt.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in clen gesetzlich vorgeschriebenen
Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen, Sind die Aktionäre der Gesellschaft namenflich
bekannt, so kann die Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden; der
Tag derAbsendung giltals derTag der Bekanntmachung. lm Übrigen bteiben SS 121, 12b bis
127 AktG unberührt. Die Einberufung muss unter Einhaltung der zLrm Zeitpunkt der
Einberufung geltenden gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger unter Angabe der Tagesordnung
bekannt gemacht werden. Der Tag der Einberufung und der Tag des letztmöglichen Zugangs
der Anmeldung sind nicht mitzurechnen, Bei Fristen und Terminen, die von der
Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht
mitzurechnen.

Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn nach Gesetz oder Satzung
eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich ist oder das Wohl der Gesellschaft
eine Einberufung notwendig macht. Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen
mindestens dem zwanzigsten Teil des Grundkapitals entsprechen, können schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe eine außerordentliche Hauptversammlung verlangen.

Die Übermittlung der Mitteilungen nach $$ 125, 128 AktG ist auf den Weg etektronischer
Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen auch in papierform zLr

versenden, ohne dass hierauf ein Anspruch bestehi.

s13
Teilnahmerecht und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Al<tionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragen sind und sich rechtzeiiig bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher ocler englischer Sprache beim
Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder bei einer sonst in der Einberufung bezeichneten Stelle
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erfolgen. Die Anrreldung mit der Gesellschaft unter der in cler EinberufLrng mitgeteilten
Adresse jeweils mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen, ln der Einberufung
kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist vorgeselren werden. Der Tag des Zugangs ist
nicht mitzurechnen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch
ohne persÖnliche Anwesenheit und ohne Anwesenheit eines Bevollmächtigten am Ort der
Versammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im
Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme), soweit dies
rechtlich zulässig ist. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, dass Aktionäre ihre Stimme durch
einen Bevollmächtigten, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dürfen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen (Briefwahl), Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellsclraft
bedürfen der Textform. Der Vorstand ist ermächtigt in der Einberufung zur Hauptversammlung
Abweichendes zu bestimmen, Der Vorstand ist ferner dazu ermächtigt vorzLrsehen, die Bild-
und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

s14
Leitunq der Hauptversammlunq

Den Vorsi2 in der Hauptversammlung fi.rhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle
seiner Verhinderung sein Stellvertreter. lst keiner von diesen erschienen oder zur Leitung
bereit, so erÖffnet der zur Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt
von ihr einen Vorsitzenden wählen.

Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die
Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, die Reihenfolge der Redner sowie die Art
und Form der Abstimmungen.

Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeiflich angemessen
zu beschränken; er ist insbesondere ermächiigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder
während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu
den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und Fragebeitrags
angemessen festzusetzen.

Unabhängig von dem Recht des Vorsitzenden, das Frage- und Rederecht der Aktionäre nach
Maßgabe von Zif'f . 3 zu beschränken, kann der Vorsitzende um 22:30 Uhr des
Versammlungstages den Debattenschluss anordnen und mit den Abstimmungen zu den
Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debattenschlusses sind in den Fällen
des Satzes 1 weitere Fragen nicht mehr zulässig.

Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Aktionare über die
Bestimmungen in Ziff. 3 und 4 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder
nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzuschränken,
bleibt von den Regelungen in Ziff. 3 und 4 unberührt.
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s15
Besch lussfassu ng

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern
das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, rnit der ernfachen
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Dabei gilt
Stimmenthaitung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufgenommene
Niederschrift, die dLrrch den Notar zu unterschreiben ist, zu beurkunden.

VI

2.

1

I

Rechnungslegung und Gewinnverwendung

s16

Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres innerhalb der gesetzlichen Frist
einen Jahresabschluss aufzustellen. Ftrr den lnhalt und die Vorlage des Jahresabschlusses
sowie das weitere Verfahren geltend die gesetzlichen Vorschriften.

Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, es sei denn, Vorstand
und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammtung
zu [iberlassen.

Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates trber das Ergebnis seiner prirfung hat der
Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der
gesetzlichen Frist stattzufinden hat. Sie beschließt irber die Enflastung des Vorstandes und
des Aufsichtsrates sowie tlber die Venruendung des Bilanzgewinns und wählt den
Abschlussprüfer.

s17
Geschäftsiahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

518
Gewinnvenrvendung

Die Hauptversammlung beschließt über die Venruendung des Bilanzgewinns. Sie ist hierbei an den
festgestellten Jahresabschluss gebu nden.
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Schluss bestimmungen

s 1e

Bekanntmachunqen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

$20
Treuepflicht, Gerichtsstand

l Jeder Aktionär ist kraft seiner Mitgliedschaft gegenüber der Gesellschaft und seinen
Mitaktionären verpflichtet, die lnteressen der Gesellschaft zu beachten und eine willkürliche
oder unverhältnismäßige Rechtsausübung zu unterlassen. Er hat insbesondere im Rahmen
einer rechtlichen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft angemessene RLrcksicht auf deren
Belange zu nehmen.

2' Verletzt ein Aktionär leichtfertig, bei der Stimmrechtsausübung vorsätzlich, seine Treuepflicht,
so ist er zum Schadensersatz verpflichtet. soweit ein Mitaktionär durch eine Verletzung der
Treuepflicht einen schaden dadurch erleidet, dass der wert seiner Beteiiigung durch einen der
Gesellschaft zugeflrgten schaden gemindert wird, kann er schadensersatz nur durch Ausgleich
des der Gesellschaft zugefügten schadens in das Gesellschaftsvermögen verlangen; einen
Ausgleich des wertverlusts seiner Beteiligung durch LeistLrng in sein privatvermögen kann er
nur Verlangen, falls die Gesellschaft insolvent ist oder liquidiert wird und die Ausgleichsleistung
nicht zur andenrueitigen Befriedigung von Gesellschaftsgläubigern benötigt wird.

3' Drrrch Zeichnung oder Eruuerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär
fttr alle streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis mit der Gesellschaft oder Mitgtiedern von
organen der Gesellschaft, insbesondere unter Ausschluss ausländischer Gerichte, dem
ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft, soweit dem nicht am sitz der Gesellschaft jeweils
geltende zwingende gesetzliche Vorschriften, insbesondere Zuständigkeitsvorschriften,
entgegen stehen' satz 1 gilt auch für Streitigkeiten, die aus der Beteiligung des Aktionärs, ihrem
Erwerb, ihrem Halten oder ihrer Aufgabe entstehen.

521
Anderuno der Satzunqsfassunq

Der Aufsichtsrat ist befugt, Anderungen der satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu
beschließen.




